
43SCHUTZKONZEPT  Evangelischer Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel

8.1.3    MUSTERBLATT HILFSANGEBOTE ANSPRECHPERSONEN / INSTITUTIO-
NENEinen Interventionsplan benötigt jeder Kirchenkreis, jede Gemeinde und ihre Einrichtungen.

Eine Vermutung von sexualisierter Gewalt stellt aus vielfältigen Gründen eine besondere Herausforderung für alle 

Beteiligten dar. Interventionsleitfäden sollen von daher eine möglichst klare und gleichzeitig einfache Anleitung für 

den Umgang mit entsprechenden Krisensituationen sein. Der nachfolgende Handlungsleitfaden gibt Hinweise, welche 

Handlungen unbedingt vermieden werden sollten bzw. welche zu beachten sind.

ANHANG 7: INTERVENTIONSPLAN: VORGEHEN BEI VERMUTUNGSFÄLLEN

Nichts auf eigene Faust unter-
nehmen!

Keine direkte Konfrontation an 
die vermutlichen Täter:innen 
mit der Vermutung!

Keine eigenen Ermittlungen 
zum Tathergang!

Keine eigenen Befragungen 
durchführen!

Keine Informationen an die 
vermutlichen Täter:innen!

Zunächst keine Konfrontation 
der Eltern des/der Kindes/
Jugendlichen mit dem Sachver-
halt!

Ruhe bewahren! Keine überstürzten Aktionen!

Zuhören, Glauben schenken und ernst nehmen! Verhalten des poten-
ziell betroffenen jungen Menschen beobachten. Notizen mit Datum 
und Uhrzeit anfertigen.

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren!

Sich selber Hilfe holen!

Mit der Vertrauensperson des Kirchenkreises (geschulte Fachkraft) 
Kontakt aufnehmen. Sie nimmt die Mitteilung auf und berät zum wei-
teren Vorgehen. Über alle Fälle ab einem vagen Verdacht informiert 
sie das Interventionsteam und weist auf die Möglichkeit der vertrau-
lichen Beratung durch die Ansprechstelle hin. 

Das Interventionsteam kommt zeitnah zur Einschätzung der Sach-
lage und Dringlichkeit zusammen und zieht bei Minderjährigen eine 
insoweit erfahrene Fachkraft gemäß  § 8a SGBVIII hinzu. Sie schätzen 
bei Minderjährigen das Gefährdungsrisiko ein und beraten zu den 
weiteren Handlungsschritten.

Bei einem begründeten Verdacht besteht die Meldepflicht bei der 
landeskirchlichen Meldestelle.

Weiterleitung an Jugendamt
>>  Begründete Verdachtsfälle außerhalb kirchlicher Zusammenhänge  un-

ter Beachtung des Opferschutzes dem örtlichen Jugendamt melden. 

Aufarbeitung und ggf. Rehabilitierung.

Was tun bei der Vermutung, ein Kind, Jugendlicher oder Schutzbefohlener ist betroffen
von sexualisierter Gewalt durch Mitarbeitende?


